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AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung
LIK Landesindex der Konsumentenpreise

AVS Assurance-vieillesse et survivants
AOS Assurance obligatoire des soins
IPC Indice des prix à la consommation
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

In der Herbstsession 2022 führten National- und Ständerat eine ausserordentliche
Session zum Thema «Kaufkraft» (22.9013) durch, in der sie verschiedene Vorstösse für
eine finanzielle Entlastung der Bürgerinnen und Bürger aufgrund der steigenden
Teuerung, insbesondere im Bereich Energie, diskutierten. Eine Gruppe von
Unterstützungsvorschlägen betraf dabei die AHV-Renten.

So forderten die Mitte-Fraktion im Nationalrat (Mo. 22.3792) sowie Pirmin Bischof
(mitte, SO; Mo. 22.3803) und Paul Rechsteiner (sp, SG; Mo. 22.3799) im Ständerat eine
ausserordentliche Anpassung der ordentlichen AHV-Renten durch einen vollständigen
Teuerungsausgleich auf den 1. Januar 2023. Gemäss aktueller Regelung würde die
Teuerung durch Anwendung des sogenannten Mischindexes nur teilweise ausgeglichen,
weil neben dem Preisindex auch der Lohnindex berücksichtigt wird. Diese Problematik
wurde etwa auch im Rahmen der Initiative für eine 13. AHV-Rente diskutiert. Der
Bundesrat bestätigte, dass der Mischindex in diesem Jahr die Teuerung vermutlich
unterschätze, verwies aber darauf, dass das Lohnniveau üblicherweise stärker ansteige
als das Preisniveau – so etwa auch im Jahr 2020 –, wodurch die Rentnerinnen und
Rentner von dieser Regelung üblicherweise profitierten. Darüber hinaus verlangten die
drei Vorstösse, dass die Renten bei allfälligen zukünftigen überdurchschnittlichen
Teuerungsanstiegen über 2 Prozent des LIK regelmässig angepasst werden. 
Alfred Heer (svp, ZH; Mo. 22.3818) im Nationalrat und Marco Chiesa (svp, TI; Mo.
22.3861) im Ständerat wehrten sich mit ihren Motionen gegen die vorgeschlagene
Abweichung vom Mischindex. Auch sie forderten eine Rentenanpassung, jedoch
weiterhin in Übereinstimmung mit dem Mischindex. Finanziert werden solle dieser
Teuerungsausgleich neu jedoch über Ausgabenwachstumsplafonierungen im
Bundesbudget, etwa bei der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, beim
Forschungs- und Bildungsbereich oder bei den Aufwendungen des Bundes für Personal
und externe Beratende. Zur Begründung verwiesen die Motionäre auf verschiedene
kostentreibende Projekte, die in der Sommersession 2022 vom Parlament gutgeheissen
worden waren und die Einsparungen nötig machten. 
Der Bundesrat erklärte in seiner Stellungnahme, dass die Rentenanpassungen keine
höheren Bundesbeiträge an die AHV nach sich ziehen würden und die Plafonierung
somit nicht nötig sei. Zudem erhöhe die Teuerung nicht nur die Ausgaben, sondern
auch die Einnahmen der AHV. Mit 99 zu 92 Stimmen (bei 1 Enthaltung) und mit 24 zu 17
Stimmen respektive 16 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) nahmen National- und Ständerat
die Motionen der Mitte, von Pirmin Bischof und von Paul Rechsteiner an, während sie
die Motionen von Alfred Heer und Marco Chiesa mit 142 zu 53 Stimmen respektive 34 zu
6 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) ablehnten. Während sich die Mitglieder der SVP-, der
GLP- und die Mehrheit der FDP.Liberalen-Fraktion erfolglos gegen die Erhöhung des
Teuerungsausgleichs aussprachen, fanden die Motionen von Heer und Chiesa nur in der
SVP-Fraktion Zustimmung. 1
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Krankenversicherung

In der Herbstsession 2022 führten National- und Ständerat eine ausserordentliche
Session zum Thema «Kaufkraft» (22.9013) durch, in der sie verschiedene Vorstösse
diskutierten, die auf eine finanzielle Entlastung der Bürgerinnen und Bürger abzielten,
um der steigenden Teuerung, insbesondere im Bereich Energie, zu begegnen. Eine
Gruppe von Unterstützungsvorschlägen betraf die Krankenkassenprämien.
So forderten die SP-Fraktion im Nationalrat (Mo. 22.3793) sowie Marina Carobbio
Guscetti (sp, TI; Mo. 22.3802) und Isabelle Chassot (mitte, FR; Mo. 22.3801) im
Ständerat eine Erhöhung des Bundesbeitrags an die individuelle Prämienverbilligung für
das Jahr 2023 um 30 Prozent. Da für das Jahr 2023 ein Prämienschock drohe, müssten
Haushalte mit tiefen und mittleren Einkommen auf diese Weise entlastet werden, so die
Begründung für die Forderungen. Der Bundesrat erläuterte, dass der Bundesbeitrag an
die Prämienverbilligung 7.5 Prozent der Bruttokosten der OKP entspreche und somit
zusammen mit den Prämien ansteige. Folglich sei keine zusätzliche Erhöhung des
Beitrags nötig. Um zu verhindern, dass die Kantone ihre eigenen Anteile an die
Prämienverbilligungen weiter reduzieren, verwies der Bundesrat auf seinen indirekten
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Gegenvorschlag zur Prämien-Entlastungs-Initiative. Während der Nationalrat die Motion
der SP-Fraktion mit 97 zu 95 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) annahm, wies der Ständerat
die beiden Motionen aufgrund eines Ordnungsantrags Juillard (mitte, JU) der
Kommission zur Vorberatung zu.
Einen anderen Lösungsweg bezüglich der hohen Krankenkassenprämien schlugen
Thomas de Courten (svp, BL; Mo. 22.3816) im Nationalrat und Marco Chiesa (svp, TI; Mo.
22.3863) im Ständerat vor: Sie verlangten, dass die Krankenkassenprämien zukünftig
vollständig von den Bundessteuern abgezogen werden können, wie dies bereits in
einigen früheren Vorstössen verlangt worden war. Damit sollen «jene Personen
[entlastet werden], die ihre Krankenkassenprämien noch aus dem eigenen
Portemonnaie bezahlen». Der Bundesrat verwies in seiner Antwort auf seine Umsetzung
der Motion Grin (svp, VD; Mo. 17.3171), mit welcher der steuerliche Abzug der
Krankenkassenprämien bereits erhöht werden soll. Damit werde ein Teil der
Forderungen der Motionen de Courten und Chiesa umgesetzt, ein vollständiger Abzug
hätte jedoch zu hohe Steuerausfälle zur Folge – insbesondere auch im Hinblick auf die
von den Motionären ausgeführten, für den Bund zukünftig zusätzlich anfallenden
Kosten. Mit 142 zu 53 Stimmen respektive 36 zu 5 Stimmen (bei 1 Enthaltung) lehnten
beide Räte die Motionen ab, wobei sie nur bei Mitgliedern der SVP-Fraktion auf
Zustimmung stiessen. 2

1) AB NR, 2022, S. 1575 ff. (22.9013); AB NR, 2022, S. 1585 f. (22.3818); AB NR, 2022, S. 1585 f. (22.3818); AB SR, 2022, S 917
(22.3799); AB SR, 2022, S. 903 ff. (22.9013); AB SR, 2022, S. 917 (22.3803); AB SR, 2022, S. 917 (22.3861); NZZ, 18.6.22
2) AB NR, 2022, S. 1575 ff. (22.9013); AB NR, 2022, S. 1585 (22.3793); AB NR, 2022, S. 1586 (22.3816); AB SR, 2022, S. 903 ff.
(22.9013); AB SR, 2022, S. 915 (22.3863); AB SR, 2022, S. 916 f. (22.3802); AB SR, 2022, S. 917 (22.3801)
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